
Das Parlament hält es gleichwohl für wünschenswert, dass der 
Gerichtshof, sollte er den angefochtenen Beschluss für nichtig 
erklären, seine Befugnis ausübt, die Wirkungen des angefochte
nen Beschlusses gemäß Art. 264 Abs. 2 AEUV aufrechtzuerhal
ten, bis dieser ersetzt wird. 

( 1 ) ABl. L 111, S. 20. 
( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für 
das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenz
kodex) (ABl. L 105, S. 1). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates vom 26. Oktober 2004 
zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zusam
menarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäi
schen Union (ABl. L 349, S. 1). 

Klage, eingereicht am 16. Juli 2010 — Europäische 
Kommission/Irland 

(Rechtssache C-356/10) 

(2010/C 246/59) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: S. 
Walker und D. Kukovec) 

Beklagter: Irland 

Anträge 

Die Klägerin beantragt 

— festzustellen, dass Irland dadurch gegen seine Verpflichtun
gen aus Art. 53 der Richtlinie 2004/18/EG ( 1 ) des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge ver
stoßen hat, dass es im Zusammenhang mit dem Vergabever
fahren des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung 
für einen öffentlichen Lieferauftrag über Tierkennzeich
nungsmarken Kriterien, die die Leistungsfähigkeit des Bieters 
betreffen, als Zuschlagskriterien statt als Eignungskriterien 
angewandt hat; 

— Irland die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Kommission macht geltend, dass die vom Ministerium für 
Landwirtschaft und Ernährung angewandten Zuschlagskriterien 
solche Kriterien beinhaltet hätten, die der Auswahlphase vor
behalten seien, nämlich Kriterien, die sich auf die konkrete Leis
tungsfähigkeit des Bieters bezögen, und dass Irland infolgedes
sen gegen seine Verpflichtungen aus Art. 53 der Richtlinie 
2004/18/EG verstoßen habe. 

( 1 ) ABl. L 134, S. 114. 

Klage, eingereicht am 27. Juli 2010 — Europäische 
Kommission/Königreich Schweden 

(Rechtssache C-374/10) 

(2010/C 246/60) 

Verfahrenssprache: Schwedisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: G. 
Braun und M. Sundén) 

Beklagter: Königreich Schweden 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass das Königreich Schweden gegen seine Ver
pflichtungen aus der Richtlinie 2007/36/EG ( 1 ) des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über die 
Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsenno
tierten Gesellschaften verstoßen hat, indem es nicht die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, die erfor
derlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, oder je
denfalls die Kommission hierüber nicht unterrichtet hat; 

— dem Königreich Schweden die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie sei am 3. August 
2009 abgelaufen. 

( 1 ) ABl. L 184, S. 17.
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